
Satzungen des Sonnblick—Vereins

nachdeninderJahresversammlungdesSonnblick-Vereinsvom20.Juni1925beschlossenen
AbänderungenunterZustimmungderÖsterreichischenBundesregierung(ErlaßdesBundes-
ministeriumsfürUnterrichtZ.26045— I/2vom21.November1925),derDeutschenReichs-
regierung(VerfügungNr.II11705vom28.November1925),derPreußischenRegierung
(VerfügungdesPreußischenMinisteriumsfürWissenschaft,KunstundVolksbildungUIKNr.8573
vom15.Dezember1925),derAkademiederWissenschaftenin-Wien(BeschlußderGesamt-
sitzungvom16.Oktober1925),derKaiser-Wilhelm-Gesellschaftzur Förderung der
Wissenschaftenin Berlin(Senatsbeschlußvom9.Juli1925),derÖsterreichischenGesell-
Schaftfür Meteorologie(BeschlußderJahresversammlungvom15.Mai1925),derZentral-
anstaltfürMeteorologieundGeodynamikinWien(ZuschriftZ.850/XXvom15.Dezember
1925)unddesDeutschenund ÖsterreichischenAlpenvereins(ZuschriftdesHauptaus-
schussesvom27.Oktober1925),

genehmigtlautVerfügungdesWienerMagistratesals Amt der Landesregierung
(Z.M.Abt.49/11980/25)vom22.Dezember1925.

@l. Name und Sitz des Vereins. Der VereinführtdenNamen„Sonnblick-
Verein“ und hat seinenSitz in Wien.

52. Zweck des Vereins. Der ZweckdesVereinsbestehtdarin, dasGipfel-
observatoriumaufdemSonnblickin denHohenTauernzu erhaltenundzu betreiben
und geeigneteösterreichischealpineVergleichsstationenzu unterstützen.

53. Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes. Die Mittel zur Er-
reichungdesVereinszweckeswerdenaufgebrachtwie folgt:

1. durcheinelaufendeUnterstützungdesösterreichischenBundesministeriums
für Unterrichtin Wien;

2. durch eine laufendeUnterstützungder Kaiser-Wilhelm-Gesellschaftzur
Förderung der Wissenschaftenin Berlin, die das Sonnblick-Observatoriumin
wissenschaftlicherHinsicht in den Kreis ihrer Unternehmungenaufnimmt;

3. durchBeiträgeder Einzelmitgliederund anderweitigeZuwendungen.
@4. Mitglieder des Vereins. Der Verein setztsich zusammen:a) aus der

AkademiederWissenschaftenin Wien,6)ausderKaiser-Wilhelm-Gesellschaftzur
FörderungderWissenschaftenin Berlin, 0) ausEinzelmitgliedern;dieseumfassen
Stifter, Förderer, ordentlicheMitglieder,Ehrenmitgliederund korrespondierende
Mitglieder.

OrdentlicheMitglieder leistenjährlichmindestensden durch die Hauptver-
sammlungfestgesetztenMitgliedsbeitrag,FörderermindestensdasVierfache,Stifter
lösenihrenJahresbeitragdurch einmaligeZahlungab.

ZumEhrenmitglied,bzw.korrespondierendenMitgliedkanndurchdieHaupt-
versammlungernanntwerden,wer sich umdenVereinin bemerkenswerterWeise
verdientgemachthat.

5 5. Rechte der Mitglieder. Alle in 5 4 genanntenMitgliederhabenin der
HauptversammlungStimm- und Wahlrecht. Die untera) und 5) angeführten
Körperschaften,die das Stimmrechtdurch Bevollmächtigteausüben,vereinigen
auf sich je 400Stimmen,die unter 0) angeführtenEinzelmitgliederhabenje eine
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Stimme. Diese könnensich durch ein anderesmit schriftlicherVollmachtaus-
gestattetesVereinsmitgliedvertretenlassen.

Stifter,Förderer,EhrenmitgliederundkorrespondierendeMitgliedergenießen
die gleichenRechtewie die ordentlichenMitglieder.

Die Mitglieder des Sonnblick-Vereinserhaltenjährlich einen gedruckten
Jahresbericht.

@6. Aufnahme der Einzelmitglieder, Austritt aus dem Verein. Die
Aufnahmeder Einzelmitgliedererfolgtdurch dasKuratoriumund kann ohneAn-
gabe von Gründen abgelehntwerden. Der Austritt aus demVerein ist vor
JahresendedemKuratoriumschriftlichanzuzeigen.

5 7. Besorgung der Vereinsangelegcnheiten. Die Vereinsangelegenheiten
werdenbesorgt:a) durchdie Hauptversammlung(@8), b) durchdasKuratorium
(%9), 0) durchden Leiter des Observatoriums(513).

5 8. Die Hauptversammlung. Die Hauptversammlungenwerdenalsordent-
licheoderaußerordentlicheeinberufen.Zu jederwerdendieMitgliedermitNamhaft-
machungderVerhandlungsgegenständeschriftlicheingeladen,ebensodieMitglieder
des Kuratoriums,auchwenn sie nicht EinzelmitgliederdesVereins sind; solche
MitgliederdesKuratoriumshabeneineberatendeStimme.

Bei der Hauptversammlungkann nur über Gegenständeder Tagesordnung,
überAnträgedesKuratoriumsund über solcheAnträgederMitgliederverhandelt
werden,diemindestensachtTagevor derHauptversammlungschriftlichdemKura-
toriumvorgelegtwurden.

Die ordentlicheHauptversammlungfindetin derRegel alljährlichim ersten
Halbjahr statt.

Eine außerordentlicheHauptversammlungmußeinberufenwerden,wenndie
Mehrheitder Mitgliederdes Kuratoriumsodermindestens100Mitgliederstimmen
diesverlangen.

Eine Hauptversammlungistbeschlußfähig,wennmindestens20stimmberech-
tigtePersonen,die mindestens820Stimmenvertreten,zugegensind. Ist die ein-
berufeneHauptversammlungwegenNichtanwesenheitdieserZahl vonMitgliedern
zur festgesetztenStundenicht beschlußfähig,so findeteinehalbeStundespäter
eineHauptversammlungmit derselbenTagesordnungstatt,die ohneRücksichtauf
die Zahl der Anwesendenbeschlußfähigist.

Den Vorsitz in der Hauptversammlungführt der ersteVorsitzende.
Die BeschlüssewerdenmitAusnahmederin 5%15,16festgesetztenVerhand-

lungsgegenständemit einfacherStimmenmehrheitgefaßt, bei Stimmengleichheit
entscheidetderVorsitzende.DieWahlengeschehen,soferndieHauptversammlung
überAntrag nichts anderesbestimmt,mittelsStimmzettel;zur Feststellungdes
Stimmenverhältnissesernenntder Vorsitzendeam Beginneder Verhandlungzwei
Stimmzähler.

Der ordentlichenHauptversammlungsind vorbehalten:a) die Wahl jener
MitgliederdesKuratoriums,die aus derGesamtheitderEinzelmitgliederauf drei
Jahre gewähltwerden. Hiebei stimmenbloß die Einzelmitglieder;b) die Wahl
der Rechnungsprüferauf die Dauer einesJahres. Die Austretendensind wieder
wählbar;0) die Prüfungund GenehmigungdesJahresberichtesüber dieVereins-
gebarungund. des Berichtes der Rechnungsprüfer;d) die Genehmigungdes
Voranschlages;e) dieFestsetzungdesMitgliedsbeitrages;f) dieWahl vonEhren-
mitgliedernund korrespondierendenMitgliedern;9) die Änderungder Statuten;
h) die Auflösungdes Vereins.

5 9. Das Kuratorium. Das Kuratoriumsetztsich zusammen:a) aus vier
Mitgliedern,von denenzweivon der österreichischenBundesregierung,je eines
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von der RegierungdesDeutschenReichesund der preußischenRegierungent-
sendetwerden;b) ausfünfvonderAkademiederWissenschafteninWien ernannten
Mitgliedern;zweivondiesenmüssenderÖsterreichischenGesellschaftfürMeteoro-
logie und eines der Zentralanstaltfür Meteorologieund Geodynamikin Wien
angehören;0) aus fünf von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaftzur Förderungder
WissenschafteninBerlinernanntenMitgliedern.Von diesenmußeinesderDeutschen
meteorologischenGesellschaftangehören;d) aus einemvomDeutschenund öster-
reichischenAlpenvereinentsendetenMitglied;6) aus fünf Mitgliedernaus dem
Kreise derEinzelmitglieder;diesewerdenin derHauptversammlunggewählt(58).
Scheideteinesder entsendeten,bzw. ernanntenMitgliederdes Kuratoriumsaus,
so habendie zur EntsendungermächtigtenKörperschaftenein anderesMitglied
in das Kuratoriumzu entsenden.

Die Mitgliederdes Kuratoriumserhaltenkein Entgelt.
Das Kuratoriumhat alle nicht ausdrücklichder Hauptversammlungzu-

kommendenVereinsangelegenheitenunbeschadetdesdemLeiter desObservatoriums
vorbehaltenenWirkungskreiseszu erledigen.DemKuratoriumstehtdieAufnahme
derVereinsmitgliederzu (%6).

Das Kuratoriumkonstituiertsich alljährlich,indemes einenVorsitzenden,
zwei stellvertretendeVorsitzende,zwei Schriftführerund einen Schatzmeister
wählt.

DasKuratoriumist beschlußfähig,wennmindestensneunStimmenvertreten
und mindestensfünf Mitglieder anwesendsind. Es faßt seine Beschlüssemit
einfacherStimmenmehrheit;bei Stimmengleichheitentscheidetder Vorsitzende.

In Falle ein Mitglied desKuratoriumsverhindertist, einerSitzungbeizu-
wohnen,kann esseineStimmeaneinanderesMitglieddurchschriftlicheVollmacht
übertragen;dievonBehördenundKörperschaftenentsendetenMitgliedervertreten
auch ohne besondereVollmacht alle Stimmender betreffendenBehördenund
Körperschaften.

910 Der Vorsitzende und dessen zwei Stellvertreter. Der Vor-
sitzendevertrittdenVerein nach außen;er beruftund leitetdie Hauptversamm-
lung sowiedie SitzungendesKuratoriumsund überwachtdie Durchführungder
in diesengefaßtenBeschlüsse.

UrkundenüberRechtsgeschäftedesVereinswerdenrechtsverbindlichvom
Vorsitzendenoder dessenStellvertretergezeichnet,solchevermögensrechtlicher
Natur auchvon demSchatzmeister.Alle Obliegenheitendes Vorsitzendenwerden
in seinerVerhinderungvon einemder stellvertretendenVorsitzendenausgeübt.

@11. Die Schriftführer. Die Schriftführerführen im Einvernehmenmit
demVorsitzendendieVereinsgeschäfteund denlaufendenSchriftverkehr.

512. Der Schatzmeister. Dem Schatzmeisterobliegt die Führung der
Kasse; er hat darüberdem Kuratoriumund der HauptversammlungRechnung
zu legen.

@13. Leitung. Die Leitung der Observatoriensteht dem Leiter zu. Er
wird aufVorschlagder ZentralanstaltfürMeteorologieund GeodynamikinWien
vomKuratoriumaus der Reihe der österreichischenFachmeteorologenauf drei
Jahre gewählt.

SeinWirkungskreis wird in einer von dem Kuratorium ausgearbeiteten
Geschäftsordnungfestgelegt.

@14.Die Rechnungsprüfer. Die Hauptversammlungwähltalljährlichzwei
Rechnungsprüfer,die verpflichtetsind, die gesamteKassegebarungzu prüfen
und darüberdemKuratoriumund der nächstenHauptversammlungzu berichten.
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%15. Änderung der Satzungen. Eine Anderung der Satzungenkann,
wenn sie ordnungsgemäßauf die Tagesordnunggesetztwurde (%8), in der
Hauptversammlungnur von mindestenszwei Dritteln der vertretenenStimmen
beschlossenwerden. Sie kann nicht erfolgen,wenndie Akademie der Wissen-
schafteninWien und dieKaiser-Wilhelm-Gesellschaftzur FörderungderWissen-
schaftenin Berlin gemeinsamdagegenEinsprucherheben.

&16. Auflösung des Vereins. Die Auflösung des Vereins kann nur
von einer Hauptversammlungbeschlossenwerden,zu der sämtlicheMitglieder
unterausdrücklicherBekanntgabedesVerbandlungsgegenstandesmindestensvier-
zehn Tage vorhereingeladenwordensind und in der mindestensein Drittel der
stimmberechtigtenMitglieder,die jedochdieHälfte sämtlicherStimmenrepräsen-
tierenmüssen,anwesendist.

Der Beschlußkannnur mit Dreiviertelmehrheitgefaßtwerden.
Bei AuflösungdesVereins fällt das Vereinsvermögenzu gleichenTeilen

der AkademiederWissenschaftenin Wien und der Kaiser-VVilhelm-Gesellschaft
zur FörderungderWissenschaftenin Berlin zu, wennsie die Stationgemeinsam
weiterführenwollen;anderenfallszur Gänzejenervon denbeidenKörperschaften,
die sich zur Weiterführungbereit erklärt. Ist keinehierzugewillt, so geht das
Vereinsvermögenan dieÖsterreichischeGesellschaftfür Meteorologieüber, wenn
sie dieWeiterführungdesvon ihr gegründetenObservatoriumsWiederübernimmt.
Ist auch dies nicht der Fall, so wird dasVereinsvermögenflüssiggemachtund
der Erlös je zur Hälfte der Akademie der Wissenschaftenin Wien und der
Kaiser-VVilhelm-Gesellschaftzur FörderungderWissenschaftenin Berlin mit der
Bestimmungüberwiesen,dasKapital zur Förderungder meteorologischenWissen-
schaftzu verwenden. ‚

5 17. Schiedsgericht. Uber Streitigkeiten,die aus demVereinsverhältnis
erwachsen,entscheidetein.ausVereinsmitgliedernzu bestellendesSchiedsgericht
ohneweiterenRechtsmittelzug.

Jeder der beidenStreitteilebestimmtbinnenachtTagen nachAnordnung
des Schiedsgerichtesdurch denVorsitzendeneinenSchiedsrichter.Diesewählen
eine drittePersonals Obmann. Wird über dessenWahl keineEinigung erlangt,
so bestelltihn dasKuratorium. Das Schiedsgerichtist an keinebestimmteForm
desVerfahrensgebundenund fällt seine Entscheidungenmit Stimmenmehrheit.

DruckvonAdolfHolzhauseninWien.


